
Satzung des Gelb-Grünen LöDelBär - Förderverein Kinderhaus 

Weststadt 
 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 
1. Der Verein führt den Namen „Der Gelb-Grüne LöDelBär – Förderverein Kinderhaus Weststadt“. 

Er ist in das Vereinsregister eingetragen und führt den Zusatz „e.V.“. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Tübingen. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51ff. AO). Er ist ein 

Förderverein im Sinne von § 58 Nr. 1 AO. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung und Erziehung durch die ideelle und finanzielle 

Förderung des Kinderhauses Weststadt. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 

durch Beschaffung von Mitteln durch Beiträge, Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der 

ideellen Werbung für den geförderten Zweck dienen. Z.B.: 

• Anschaffung von Spielgeräten und/oder Materialien 

• Anschaffung von sonstigen Einrichtungsgegenständen 

• Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder z.B. bei Ausflügen 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

5. Keine Person darf durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder durch Ausgaben, die dem 

Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt werden. 

6. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
1. Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche Person werden. 

2. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand 

entscheidet über den Aufnahmeantrag. Will er dem Antrag nicht stattgeben, entscheidet 

hierüber die nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 

3. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf Lebenszeit 

aufnehmen. Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder. 

4. Die Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche Beitrittserklärung erworben und beginnt mit 

der Annahme der Beitrittserklärung durch den Vorstand. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 

2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer 

Frist von zwei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. 

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es 



a. schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise 

geschädigt oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten wiederholt verletzt hat 

oder 

b. mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz 

schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die rückständigen Beiträge nicht 

eingezahlt hat. 

Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 

Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen. 

 

§ 5 Rechte der Mitglieder 
1. Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Unterstützung des Kinderhaus Weststadt aktiv 

mitzuwirken und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. 

2. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung. Die Stimme 

kann nur persönlich abgegeben werden. 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 
1. Die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

2. Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit. 

 

§ 7 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 8 Vorstand 
1. Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung 

seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a. die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der 

Aufstellung der Tagesordnung, 

b. die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

c. die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,  

d. die Aufnahme neuer Mitglieder. 

2. Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Personen. 

Der Vorstand kann durch bis zu 4 weitere Personen als Beisitzer mit Beraterfunktion ergänzt 

werden. Die Beisitzer sind stimmberechtigt bei Entscheidungen über Förderungsvorhaben. 

3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der 

Schatzmeister. Sie sind jeweils einzeln vertretungsberechtigt. 

4. In Abweichung zu der Regelung in Absatz 3 sind die Mitglieder des Vorstands bei 

Rechtsgeschäften mit einem Wert von mehr als 1000 Euro nur gemeinschaftlich zur Vertretung 

des Vereins berechtigt. 

5. Dem Schatzmeister obliegen die Verwaltung der Kasse und die ordnungsgemäße Buchführung. 

Er zieht Beiträge ein, leistet Quittungen, führt die Anlage der Gelder und die Ausgaben nach 

Weisung des Vorstands aus. Er legt dem Vorstand jederzeit und der Mitgliederversammlung 

mindestens einmal im Jahr einen Rechnungsbericht vor. 



6. Die Tätigkeit im Vorstand ist ehrenamtlich und unentgeltlich. 

7. Die Mitglieder des Vorstandes und die Beisitzer werden von der Mitgliederversammlung für 

die Dauer von einem Jahr einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder 

des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. 

Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die 

Mitgliederversammlung sind zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit 

bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, 

so sind die verbleibenden Mitglieder berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des 

Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 

8. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei 

dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer 

Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 

Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters. 

9. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollführer 

sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem 

anderen Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben. 

 

§ 9 Mitgliederversammlung 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mindestens einmal jährlich in 

Schriftform (Brief oder E-Mail), mit Angabe der Tagesordnungspunkte, mind. 4 Wochen vorher 

einberufen. 

2. Der Vorstand hat eine außerordentliche Versammlung einzuberufen, wenn das 

Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder die Einberufung 

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. 

3. Alle Beschlüsse werden, sofern die Satzung nichts anderes vorsieht, mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen gefasst. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl 

der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

4. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bzw. von seinem Stellvertreter und bei 

dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung zu wählenden 

Versammlungsleiter geleitet. 

5. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für: 

• die Festlegung der Richtlinien für den Vorstand zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß 

den Bestimmungen der Satzung, 

• die Wahl und die Abberufung des Vorstandes und der Beisitzer 

• die Entgegennahme des Jahresberichtes und die Entlastung des Vorstandes, 

• die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages, 

• den Beschluss der Satzungsänderung, 

• die Auflösung des Vereins, 

• die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder in den Fällen des § 3 Nr. 2 Satz 3, die Ernennung 

von Ehrenmitgliedern sowie den Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein. 

6. Die Satzung kann mit dreiviertel Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden Mitglieder 

geändert werden. 

7. Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Mitglieder 

beschlossen werden. 



8. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 10 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke 
1. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein Stellvertreter 

gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine 

anderen Personen beruft. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 

das Vermögen des Vereins an das Kinderhaus Weststadt, das es unmittelbar und ausschließlich 

für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen 

Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 

§ 11 Datenschutz 
1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben 

der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im 

Verein verarbeitet. 

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 

Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 

• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung 

gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst 

zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus 

dem Verein hinaus. 

 

Diese Satzung wurde auf der Gründungsversammlung am 15.01.2013 beschlossen und trat damit in 

Kraft. Die letzte Änderung wurde in der Mitgliederversammlung am 26.06.2018 in der aktuell gültigen 

Fassung beschlossen. 

Tübingen, den 26.6.18 

 

Melanie Baur 
 

Vorstandsvorsitzende  

Sabrine Schreiner 
 

stellvertretende Vorsitzende  

Sandra Steinhilber 
 

Schatzmeisterin  



 

Anwesende Mitglieder: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


